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Erläuternder Bericht des Vorstands der aap Implantate AG zu den Angaben gemäß 
§§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB 

 

Die Angaben im zusammengefassten Lagebericht erläutern wir wie folgt: 

 

1. Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 

Zum 31. Dezember 2016 betrug das Grundkapital der Gesellschaft 30.832.156,00 EUR und war in 

30.832.156 voll eingezahlte Inhaberstückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt in der 

Hauptversammlung der Gesellschaft eine Stimme. Es gibt keine unterschiedlichen Stimmrechte.  

Veränderung gegenüber dem 31. Dezember 2015:  

Zum 31. Dezember 2015 betrug das Grundkapital der Gesellschaft 30.670.056,00 EUR und war in 

30.670.056 voll eingezahlte Inhaberstückaktien eingeteilt. Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 

2015 zur Erfüllung von Bezugsrechten aus ausgeübten Aktienoptionen 162.100 Stück Aktien 

ausgegeben. Die Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister erfolgte am 27. Januar 2016. Die 

Eintragung und die wirksame Ausgabe war zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung für das 

Geschäftsjahr 2015 noch nicht erfolgt, so dass die Einzahlungen auf Aktien in dem Posten „Zur 

Durchführung der Kapitalerhöhung geleistete Einlagen“ ausgewiesen wurden. Die Eintragung der 

162.100 Stück Aktien in das Handelsregister erfolgte am 6. September 2016 und die 

Grundkapitalkennziffer erhöhte sich auf 30.832.156,00 EUR, eingeteilt in 30.832.156 voll eingezahlte 

Inhaberstückaktien. In der Folge wurde der Posten „Zur Durchführung der Kapitalerhöhung geleistete 

Einlagen“ wieder aufgelöst. 

 

2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen 

Der aap Implantate AG sind keine Beschränkungen bekannt, die Stimmrechte betreffen. Für die 

Stimmrechtsausübung durch Aktionärsvereinigungen sowie durch Kreditinstitute und andere 

geschäftsmäßig handelnde Personen gelten die gesetzlichen Vorschriften. In diesem Zusammenhang 

findet insbesondere § 135 AktG Anwendung. Auch Beschränkungen, die die Übertragung von Aktien 

betreffen, sind der aap Implantate AG nicht bekannt.  

 

3. Direkte oder indirekte Beteiligungen am Grundkapital, die 10 % der Stimmrechte überschreiten 

Nach Kenntnissen der aap Implantate AG bestanden zum 31. Dezember 2016 folgende direkte oder 

indirekte Beteiligungen am Grundkapital in Höhe von 30.832.156,00 EUR, die 10 % der Stimmrechte 

überschreiten: 

Name Stimmrechte in % 

1. Ratio Capital Management B.V. 13,30 
2. Jürgen W. Krebs 12,65 
3. Noes Beheer B.V.  10,87 
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4. Inhaber von Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen 

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse an der aap Implantate AG verleihen, existieren 

nicht. 

 

5. Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre 
Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben 

Wenn Arbeitnehmer von der aap Implantate AG am Kapital der Gesellschaft beteiligt sind, können sie 

die ihnen aus diesen Aktien zustehenden Kontrollrechte unmittelbar nach den Bestimmungen der 

Satzung und des Gesetzes ausüben. 

 

6. Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und Abberufung der 
Mitglieder des Vorstands und über die Änderung der Satzung 

Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands richtet sich nach den §§ 84 f. AktG 

sowie der Satzung der Gesellschaft. Gemäß der Satzung der Gesellschaft besteht der Vorstand aus 

einem oder mehreren Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Vorstandsmitglieder und 

bestellt diese. Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied des Vorstands zum Vorsitzenden des Vorstands 

sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. Der Aufsichtsrat beruft die 

Mitglieder des Vorstands ab. Die Vorstandsmitglieder werden für höchstens fünf Jahre bestellt. Eine 

wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit für jeweils bis zu weiteren fünf Jahren ist 

zulässig. Aus wichtigem Grund kann der Aufsichtsrat die Bestellung eines Vorstandsmitglieds vor 

Ablauf von dessen Amtszeit widerrufen, etwa bei grober Pflichtverletzung, Unfähigkeit zur 

ordnungsgemäßen Geschäftsführung oder wenn die Hauptversammlung dem Vorstandsmitglied das 

Vertrauen entzieht, es sei denn, der Vertrauensentzug erfolgte aus offenbar unsachlichen Gründen. 

Satzungsänderungen erfolgen nach den Regelungen der §§ 179 ff. AktG sowie der Satzung der 

Gesellschaft. Nach der Satzung der Gesellschaft ist der Aufsichtsrat befugt, Änderungen der Satzung, 

die nur deren Fassung betreffen, zu beschließen. 

 

7. Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13. Juni 2014 wurde die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 

Nr. 8 AktG bis zum 12. Juni 2019 ermächtigt, eigene Aktien bis zu einem rechnerischen Anteil von 

insgesamt 10 % des zur Zeit der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu 

erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im 

Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem 

Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des 

Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, 

einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft oder durch 

Dritte auf Rechnung der Gesellschaft ausgeübt werden. Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands 

über die Börse oder mittels eines öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer öffentlichen 

Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots. Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der 

Gesellschaft, die auf Grund dieser Ermächtigung erworben werden, zu allen gesetzlich zugelassenen 

Zwecken, insbesondere auch zu den in der Ermächtigung genannten Zwecken, zu verwenden. Das 

Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien 
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zu in der Ermächtigung näher bestimmten Zwecken verwendet werden oder soweit dies, für den Fall 

einer Veräußerung an alle Aktionäre, erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 5. Juli 2017 das Grundkapital 

der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 4.182.279,00 EUR gegen Bar- oder 

Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I) und dabei, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, 

die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Hierbei kann das Bezugsrecht der Aktionäre mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats zu in der Ermächtigung näher bestimmten Zwecken ausgeschlossen 

werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. Juni 2019 das 

Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 6.959.963,00 EUR gegen 

Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I) und dabei, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats, die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Die neuen Aktien sind den Aktionären 

grundsätzlich zum Bezug anzubieten; sie können auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) 

oder einem oder mehreren ihnen gleichgestellten Institut(en) mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht der Aktionäre zu in der Ermächtigung 

näher bestimmten Zwecken auszuschließen. 

Die Hauptversammlung vom 16. Juli 2010 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 

1.486.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.486.000 Stück neuen auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien der Gesellschaft mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie 

ausgegeben werden, beschlossen (Bedingtes Kapital 2010/I). Das bedingte Kapital 2010/I dient der 

Erfüllung von ausgeübten Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung 

vom 16. Juli 2010 bis zum 19. Dezember 2011 gewährt wurden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird 

nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber der Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien 

der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte keine eigenen 

Aktien und keinen Barausgleich gewährt. Die Hauptversammlung vom 06. Juli 2012 hat das bedingte 

Kapital 2010/I in Höhe von 139.400,00 EUR aufgehoben. Im Geschäftsjahr 2015 wurden 162.100 

Aktienoptionen ausgeübt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist somit noch um bis zu 1.184.500,00 

EUR durch Ausgabe von bis zu 1.184.500 Stück neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien der 

Gesellschaft bedingt erhöht.  

Die Hauptversammlung vom 06. Juli 2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 

300.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 300.000 Stück neuen auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien der Gesellschaft mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie 

ausgegeben werden, beschlossen (Bedingtes Kapital 2012/I). Das bedingte Kapital 2012/I dient der 

Erfüllung von ausgeübten Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung 

vom 06. Juli 2012 bis zum 19. Dezember 2014 gewährt wurden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird 

nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber der Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien 

der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte keine eigenen 

Aktien und keinen Barausgleich gewährt. 

Die Hauptversammlung vom 14. Juni 2013 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 

300.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 300.000 Stück neuen auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien der Gesellschaft mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie 

ausgegeben werden, beschlossen (Bedingtes Kapital 2013/I). Das bedingte Kapital 2013/I dient der 
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Erfüllung von ausgeübten Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung 

vom 14. Juni 2013 bis zum 19. Dezember 2015 gewährt wurden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird 

nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber der Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien 

der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte keine eigenen 

Aktien und keinen Barausgleich gewährt. 

Die Hauptversammlung vom 13. Juni 2014 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 

300.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 300.000 Stück neuen auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien der Gesellschaft mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie 

ausgegeben werden, beschlossen (Bedingtes Kapital 2014/I). Das bedingte Kapital 2014/I dient der 

Erfüllung von ausgeübten Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung 

vom 13. Juni 2014 bis zum 18. Dezember 2016 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird 

nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber der Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien 

der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte keine eigenen 

Aktien und keinen Barausgleich gewährt. 

Die Hauptversammlung vom 12. Juni 2015 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 

150.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 150.000 Stück neuen auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien der Gesellschaft mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie 

ausgegeben werden, beschlossen (Bedingtes Kapital 2015/I). Das bedingte Kapital 2015/I dient der 

Erfüllung von ausgeübten Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung 

vom 12. Juni 2015 bis einschließlich 19. Dezember 2017 gewährt werden. Die bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber der Aktienoptionen von ihrem Recht 

zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der 

Bezugsrechte keine eigenen Aktien und keinen Barausgleich gewährt. 

 

8. Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels 
infolge eines Übernahmeangebots stehen 

Zur vorzeitigen Ablösung eines langfristigen Lizenzvertrages hat die aap Implantate AG einen 

Aufhebungsvertrag geschlossen, der dem Vertragspartner über einen Zeitraum von drei Jahren 

Zahlungen gewährt, die hinsichtlich der Höhe von der Erreichung bestimmter Umsätze in der Zukunft 

abhängen. Dieser Aufhebungsvertrag sichert dem Vertragspartner für den Fall, dass sich die 

Aktionärsstruktur der aap Implantate AG dergestalt ändert, dass ein bisheriger oder neuer Aktionär 

direkt oder indirekt mehr als 50 % der Aktien hält, die sofortige Zahlung der noch ausstehenden 

Abstandszahlungen zu. 

Die aap Implantate AG hat eine Beteiligung in Höhe von 33 % an einer Gesellschaft auf Basis eines 

Geschäftsanteils- und Übertragungsvertrags veräußert. Bei einem Kontrollwechsel, bei dem eine 

Änderung der Gesellschafterverhältnisse bei der veräußerten Gesellschaft eintritt, im Rahmen derer 

eine Person, (mit Ausnahme solcher, die mehr als 50 % der Stimmrechte hält), mehr als 50 % der 

noch ausstehenden Stimmrechte erwirbt, steht der veräußerten Gesellschaft ein Kündigungsrecht 

der mit der aap Implantate AG noch bestehenden Verträge zu. 

In den zwölf wichtigsten Kundenverträgen (Umsatz im Geschäftsjahr 2016 lag bei mindesten 100.000 
EUR) der aap Implantate AG sind zugunsten des jeweiligen Vertragspartners Kündigungsrechte für 
den Fall vereinbart, dass sich die Beteiligungsverhältnisse der aap Implantate AG dergestalt ändern, 
dass mindestens 50 % der Anteile direkt oder indirekt erworben werden und dies geeignet ist, die 



5 

 

Interessen der anderen Partei zu beeinträchtigen. Im übrigen steht dieses Recht auch der aap 
Implantate AG zu. 

9. Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft für den Fall eines Übernahmeangebots mit den 
Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern 

Den Vorständen steht im Falle eines „Change of Controls“ ein Sonderkündigungsrecht zu und sie 

erhalten eine Zahlung i.H.v. 90 % ihrer kapitalisierten Jahresgesamtbezüge (Jahresgrundgehalt, 

Zielbonus unter der Annahme 100 % Zielerfüllung bis zum Vertragsende und Nebenleistungen) für 

die Restlaufzeit ihrer Dienstverträge, maximal im Umfang von drei Jahresgesamtvergütungen. 

 

 

Berlin, im März 2017 

 

Der Vorstand 

 

 

__________________   __________________ 

 
Bruke Seyoum Alemu   Marek Hahn 

Vorstandsvorsitzender / CEO   Mitglied des Vorstands / CFO 


